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Zitat von toastrider

Das mit Erlassen und Rechtswidrigkeit ist sicher ein anderes Thema. Aber gerade die
Minderstunde, die witterungsbedingt ausfallen, sind dabei eher unproblematisch, das
sie dem Ermessen des Erlassgebers nicht zugänglich sind und insofern nicht im
Vorhinein berücksichtigt werden können und insofern als Minderstunde anfallen.

Danach ist für zwei Fälle zu differenzieren:

1. Angestellte Lehrkräfte

Erscheint die Lehrkraft (vertragsgemäß) zum Unterrichten, der Unterricht fällt jedoch
aus, so gerät der Arbeitgeber in Annahmeverzig, d.h. keine Minusstunden. Erscheint
der Arbeitnehmer nicht, so bietet er seine Arbeit nicht an, dann entstehen
Minderstunden.

Ja ich weiß, dass das alles weder logisch noch sinnvoll ist, aber die Rechtslage ist so.

Alles anzeigen 

Sehe ich etwas anders, ich kann meine Arbeitskraft auch telefonisch anbieten, wenn sie dann
abgelehnt wird, habe ich sie als AN trotzdem angeboten und es entstehen keine Minusstunden.
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